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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Kurverwaltung Boltenhagen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/20/14138
öffentlich
14.01.2020
Schmidt, Daniela

Vorstellung Wirtschaftsplan 2020; hier 2. Entwurf
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ ist unter-
gliedert in den Erfolgsplan, Finanzplan, die Pläne für die Bereiche „Allgemeiner Kurbetrieb“,

„Strand“ und „Parkplätze“, die Stellenübersicht , die Übersicht über die Bereiche des Eigen-
betriebes und die Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzel-
nen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. 

Im Erfolgsplan schlagen Erträge mit 3.290.543 EUR zu Buche, denen Aufwendungen in Hö-
he von 3.363.380 EUR gegenüber stehen. Mit einem Jahresverlust von 72.837 EUR wird      
in 2020 gerechnet. Dieser soll vorerst aus den Rücklagen des Eigenbetriebes „Kurverwal-
tung Ostseebad Boltenhagen“ entnommen werden. 

Im Finanzplan 2020 wird von einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe
von 115.163 EUR, einem Cashflow aus der Investitionstätigkeit von -4.132.058 EUR und 
einem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 3.479.350 EUR ausgegangenen. Der 
Finanzmittelfonds am Ende des Wirtschaftsjahres beläuft sich auf 329.620 EUR.

Damit die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2020 tätig werden und auch die 
Arbeitsfähigkeit der Kurverwaltung gewährleistet werden kann, muss der Wirtschaftsplan 
schnellst möglich beschlossen werden.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ 2020 in der vorliegenden Fassung und 
ermächtigt gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes mit Beschluss-
fassung tätig zu werden.

1 von 32 in Zusammenstellung



Vorlage-Nr.: GV Bolte/20/14138                                                            Seite: 2/2

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen: - Wirtschaftsplan 2020; hier 2. Entwurf
- Stellungnahme des Amtes Klützer Winkel 02.03.2020
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Hinweis/Ergänzung der Verwaltung 
 
Die Empfehlung des Finanzausschusses in Bezug auf die Finanzierung des Ankaufes der 
Immobilie Strandpromenade 1 in Boltenhagen steht im Widerspruch zur Beschlussfassung 
der Gemeindevertretung vom 19.12.2019.  
 
Beschluss: 
„Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, die Immobilie 
Strandpromenade 1 in 23946 Ostseebad Boltenhagen (Gemarkung Boltenhagen, Flur 1, 
Flurstück 39, Größe 813 m²) zu einem Kaufpreis von 1.400.000,00 € zzgl. 
Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notarkosten, Maklergebühr etc.) von Herrn 
Friedrich Uhlmann aus Hamburg zu erwerben. 
.. Vor Abschluss des Kaufvertrages ist ein Bausachverständiger mit der Begutachtung des 
Gebäudes zu beauftragen, der bestätigt, dass keine schwerwiegenden Mängel am Gebäude 
vorhanden sind. Sollte diese Gutachten negativ ausfallen, ist der Sachverhalt der 
Gemeindevertretung wiederum vorzulegen. Die Finanzierung des Ankaufes erfolgt über 
die Kurverwaltung.“ 
 
Sollte der Empfehlung des Finanzausschusses gefolgt werden und die Finanzierung damit 
nicht über die Kurverwaltung erfolgen, muss die Gemeindevertretung entscheiden: 
 

1. Die Finanzierung des Ankaufs erfolgt aus dem Haushalt der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen 2020.  

 
oder 

 
2. Da die Finanzierung nicht gesichert ist, ist der Beschluss zum Erwerb der Immobilie 

nicht weiter zu verfolgen. Der Beschluss vom 19.12.2019 ist aufgehoben. Die bislang 
aufgrund der Ursprungsbeschlusses entstanden bzw. noch entstehenden Kosten sind 
durch die Gemeinde zu tragen (zum Beispiel: Kosten Sachverständiger – Gutachten, 
Maklerprovision). 

 
oder 

 
3. Der Ankauf wird wie am 19.12.2019 beschlossen durchgeführt, die Finanzierung 

erfolgt über die Kurverwaltung. Der Wirtschaftsplan bleibt in diesem Punkt 
unverändert. 

 
 
 
Klütz, 02.03.2020  
 
 
gez.  
Ines Wien/LVB 
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